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Noch vor der Sommerpause des Deut-
schen Bundestages soll ein Gesetz zur
Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie,
der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richt-
linien zum Umweltschutz vorabschiedet
werden (BT-Dis. 14/4599). Ein wesentli-
cher Teil dieses Artikelgesetzes betrifft die
Anpassung des deutschen Rechts an die
zwingenden Erfordernisse der UVP-Ände-
rungsrichtlinie (97/11/EG). Artikel 12 des
Gesetzentwurfs sieht Änderungen im Bau-
gesetzbuch vor. Der materielle Gegen-
stand einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) sowie die Erforderlichkeit eines
Umweltberichts und dessen Behandlung
im Aufstellungsverfahren der Bebauungs-
pläne werden den Anforderungen der EU-
Richtlinie entsprechend im Baugesetz-
buch geregelt. Neben den Verfahrensvor-
schriften sind die Vorschriften über den
städtebaulichen Vertrag und den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan sowie
über die Planerhaltung betroffen. Zudem
enthält der Gesetzentwurf eine differen-
zierte Überleitungsregelung. 

Für das Recht und die Praxis der Bauleit-
planung sind zudem die Bestimmungen
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) relevant, auf deren
Grundlage zu entscheiden ist, ob ein Be-
bauungsplan einer Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf oder nicht. Dies sind
vor allem die §§ 3b, 3 c und 3e UVPG so-
wie die Anlagen 1 und 2 zum UVPG. Von
besonderer Bedeutung in der Anlage 1
sind für die Bauleitplanung die unter den
Nummern 18.1 bis 18.8 aufgeführten bau-
planungsrechtlichen Vorhaben. 

Das Difu hat im Auftrag des Bundesbau-
ministeriums und in Zusammenarbeit mit
der Forschungsgruppe Stadt + Dorf /Prof.
Dr. Rudolf Schäfer die bauplanungsrecht-
lich relevanten Vorschriften des Gesetz-
entwurfs einem Praxistest unterzogen und
ein Planspiel durchgeführt. Als testende
Kommunen waren die Städte Frankfurt/
Oder, Leipzig, Reutlingen und Rheine so-
wie die Gemeinde Bad Zwischenahn an
dem Planspiel beteiligt. Das praktizierte
Planspiel dient der Qualifizierung des Ge-
setzgebungsvorhabens. Wie bei früheren
Gesetzgebungsverfahren wurde mit dem
Praxistest durch künftige Normanwender
überprüft, ob und inwieweit die vorgese-
henen Änderungen und Neuregelungen
für den Bereich der Bebauungsplanung
praktikabel, problemadäquat und wirksam
sind.

Das Planspiel hat wichtige Vorschläge zur
Verbesserung des Gesetzentwurfs er-
bracht, auf die im Folgenden hingewiesen
werden soll. Die Grundstruktur der Neure-
gelung wurde von den beteiligten Plan-
spielerinnen und Planspielern grundsätz-
lich begrüßt. Hierzu gehört auch die Ent-
scheidung, dass die Anforderungen, wie
eine UVP in der Bauleitplanung durchzu-
führen ist, im Baugesetzbuch (BauGB) ge-
regelt wird und nicht im UVPG. Dass dies
zu einer „Aufblähung“ des Baugesetz-
buchs führt, wird in Kauf genommen, da
Normanwender die Regelung im eigentli-
chen Kerngesetz immer leichter als an an-
derer Stelle finden. Auch die mit dem Ge-
setzentwurf vorgesehenen unteren und
oberen Schwellenwerte sowie die Erleich-
terungen bei Vorhaben im bisherigen In-
nenbereich gegenüber solchen im bishe-
rigen Außenbereich werden begrüßt.

UVP bei kommunalen 
Bebauungsplänen
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Praxistest

UVP-pflichtige und vorprüfungspflichtige Bebauungspläne 
nach altem und neuem Recht 1988 bis 2000

Bad Leipzig Reutlingen Rheine
Zwischenahn

Bebauungspläne  51* ca. 150** 121 92
1988 bis 2000 
insgesamt

UVP-Pflicht nach keine 19 (12,2 %) 2 (1 %)*** 5 (5,4 %)****
altem Recht

UVP-Pflicht nach keine 22 (14,1 %) 3 (2,5 %) 4 (4,3 %)
neuem Recht

Standortbezogene 11 (21,6 %) 43 (27,5 %) 17 (14 %) 15 (16,3 %)
Vorprüfung nach 
neuem Recht

* Kleinere Änderungen nicht mitgerechnet.
** In Leipzig wurden von den ca. 600 begonnenen bzw. abgeschlossenen B-Plan-Aufstellungsverfahren

lediglich ca. 150 B-Pläne untersucht. Nicht untersucht wurden die durch Eingemeindungen auf die
Stadt Leipzig übergegangenen B-Pläne bzw. Verfahren sowie die noch nicht abgeschlossenen Ver-
fahren der Stadt Leipzig, die seit mehr als drei Jahren ruhen.

*** Beide Straßenbauprojekte würden nach dem Gesetzentwurf nicht mehr unmittelbar kraft Gesetz, son-
dern nur noch nach Maßgabe einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls UVP-pflichtig sein.

**** Vier der fünf Vorhaben würden nach dem Gesetzentwurf nicht mehr unmittelbar kraft Gesetz, sondern
nur noch nach Maßgabe einer allgemeinen oder standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls UVP-
pflichtig sein. 
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Der Regierungsentwurf sieht in der neuen
Anlage 1 – diese löst die bisherige „Anla-
ge zu § 3“ ab – eine erhebliche Erweite-
rung des Katalogs der UVP-pflichtigen
Vorhaben vor. Hiervon sind auch Vorhaben
betroffen, die in der Regel die Aufstellung
eines Bebauungsplans erforderlich ma-
chen. Diese Vorhaben werden nun unter
der Nummer 18 (18.1 bis 18.9) zusam-
mengefasst. Die Erweiterung des Katalogs
der UVP-pflichtigen Vorhaben ist notwen-
dig, um den Vorgaben der EU-Richtlinie
97/11/EG v. 3.3.1997 für die Änderung der
Richtlinie über die Umweltverträglichkeit-
sprüfung für Projekte nachzukommen.

Das geänderte UVPG verfolgt eine Kombi-
nation von Schwellenwerten und Einzel-
fallprüfung. Für die in Anlage 1 zum UVPG
(Entwurf) unterNr.18 aufgeführten baupla-
nungsrechtlichen Vorhaben werden je-
weils zwei spezifische Schwellenwerte
festgelegt. Der obere Schwellenwert ist
nur bei Vorhaben, für die im bisherigen
Außenbereich ein Bebauungsplan aufge-
stellt wird, maßgebend. Sein Erreichen be-
gründet ohne weiteres die Pflicht zur Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Der untere
Schwellenwert ist auch bei Vorhaben, für
die im bisherigen Innenbereich ein Bebau-
ungsplan aufgestellt wird, von Bedeutung.
Wird er erreicht, ist im Wege einer so ge-
nannten allgemeinen oder standortbezo-
genen Vorprüfung im Einzelfall festzustel-
len, ob das Vorhaben nach Einschätzung
der zuständigen Behörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen haben kann, die bei
der Entscheidung über das Vorhaben, das
heißt bezogen auf die bauplanungsrecht-
lichen Vorhaben imSinnederNr.18derAn-
lage 1, bei der Abwägung über den Be-
bauungsplan zu berücksichtigen wären.
Grundlegend Weichen stellende Wirkung
hat vorab die Unterscheidung zwischen
Vorhaben im bisherigen Außenbereich im
Sinne von § 35 BauGB (Nr. 18.1 bis 18.7)
und Vorhaben in sonstigen Gebieten (Nr.
18.8). Zu unterscheiden sind damit vier
Fallgruppen:

■ Das Vorhaben liegt im bisherigen
Außenbereich und erreicht oder über-
schreitet den oberen Schwellenwert:
Es besteht eine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung.

■ Das Vorhaben liegt im bisherigen
Innenbereich und erreicht oder über-
schreitet den oberen Schwellenwert:
Im Rahmen einer überschlägigen Vor-
prüfung des Einzelfalls ist festzustel-
len, ob das Vorhaben erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben
kann und aus diesem Grund eine UVP
durchzuführen ist.

■ Das Vorhaben erreicht den oberen
Schwellenwert nicht, erreicht oder
überschreitet jedoch den unteren
Schwellenwert (Prüfwert); auf die Lage
im bisherigen Außen-  oder Innenbe-
reich kommt es nicht an: Im Rahmen
einer überschlägigen Vorprüfung des
Einzelfalls ist festzustellen, ob das
Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann und
aus diesem Grund eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen
ist.

■ Das Vorhaben erreicht den unteren
Schwellenwert nicht: Es muss weder
eine UVP noch eine überschlägige
Vorprüfung stattfinden, ob das Vorha-
ben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann und des-
halb eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen wäre.

Für die Kommunen ist wichtig, dass sich
trotz der Erweiterung des Katalogs UVP-
pflichtiger Bebauungspläne die Zahl der
unmittelbar UVP-pflichtigen Bebauungs-
pläne kaum verändert. Quantitativ fällt die
neu eingeführte überschlägige Vorprüfung
des Einzelfalls ins Gewicht, die in vielen
Fällen zu dem Ergebnis kommen wird,
dass eine UVP durchzuführen ist. Auch ist
festzustellen, dass lediglich bei etwa je-
dem fünften Bebauungsplan (die Angaben
der Teststädte variieren hier zwischen 27
und 14 Prozent) die neuen Regelungen be-
achtet werden müssen und eine über-
schlägige Vorprüfung des Einzelfalls statt-
finden muss. Das Verfahren lässt sich er-
freulicherweise aber gut in die eingeübte
Praxis integrieren, ohne dass damit in der
Regel ein erheblich höherer Mehraufwand

Neu hinzukommende UVP-pflichtige Vorhaben

Anlage II EU-Richtlinie Anlage 1 UVPG (Entwurf)*

Ganzjährig betriebene Campingplätze ganzjährig betriebenen Camping-
platz (Nr. 18.2)

Freizeitparks Freizeitpark (Nr. 18.3)

Anlage von Industriezonen Industriezone für Industrieanlagen 
(Nr. 18.5)

Parkplatz (Nr. 18.4)

Städtebauprojekte, einschließlich der Einkaufszentrum, großflächiger 
Errichtung von Einkaufszentren und Einzelhandelsbetrieb oder sonstiger
Parkplätzen großflächiger Handelsbetrieb im 

Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der 
BauNVO (Nr. 18.6).**

Städtebauprojekt für sonstige 
bauliche Anlagen (Nr. 18.7).

*  Jeweils nur, soweit für das Vorhaben ein Bebauungsplan aufgestellt wird.
** Bereits seit dem 1.1.1998 UVP-pflichtig
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verbunden wäre. Die überschlägige Vor-
prüfung entspricht der aus Gründen der
Verfahrensökonomie weit verbreiteten
Praxis, zu Beginn eines Bebauungsplan-
verfahrens die Rahmenbedingungen, ins-
besondere die möglichen Verfahrenshin-
dernisse und Probleme, grob abzuschät-
zen. Regelmäßig wird dabei bereits nach
geltendem Recht festgestellt werden, ob
zu bestimmten Teilfragen (z.B. Lärmim-
missionen, Altlasten) gesonderte Gutach-
ten einzuholen sind. Die Vorprüfung kann
damit, ohne dass dies rechtlich vorge-
schrieben wäre, genutzt werden, um den
Untersuchungsrahmen für eine UVP ab-
zustecken. Materiell entspricht die für be-
stimmte Bebauungspläne vorgeschriebe-
ne UVP der bereits bestehenden Rechts-
lage, wonach sämtliche erheblichen Be-
lange, wozu auch die relevanten Umwelt-
belange gehören, ermittelt werden müs-
sen.

Das eigentlich Neue für die Bebauungs-
planung ist der Umweltbericht, der Be-
standteil derBegründungdesBebauungs-
plans sein muss, soweit eine UVP durch-
zuführen ist. Der neue § 2 a BauGB ent-
hält nun eine detaillierte Regelung, welche
Informationen der Umweltbericht enthal-
ten muss. Obwohl diese Detailliertheit von
der sonst knappen Regelung zur Begrün-
dung eines Bebauungsplans abweicht,
wurde sie von den Planspielerinnen und
Planspielern akzeptiert, da sie den durch
die EU-Richtlinie vorgegebenen Inhalt
übernimmt. Anhand mehrerer Bebau-
ungspläne konnte festgestellt werden,
dass der Umweltbericht überwiegend mit
den auch bisher in die Begründung des
Bebauungsplans aufzunehmenden Infor-
mationen erstellt werden kann. Soweit zu-
sätzliche Informationen erhoben werden
müssen, führt dies zu einer Verbesserung
der Entscheidungsgrundlage und zu einer
sinnvollen Vervollständigung des Abwä-
gungsmaterials. Durch die Einführung ei-
nes Umweltberichts als Bestandteil der
Begründung des Bebauungsplans wird
erreicht, dass die Umweltauswirkungen
der Planungen für jeden erkennbar und
nachvollziehbar offen gelegt werden. Die-
ses Anliegen wurde allgemein begrüßt. 

Die Änderungswünsche der Testgemein-
den zielen unter anderem darauf, die über-
schlägige Vorprüfung der Umweltauswir-
kungen nicht – wie im Gesetzentwurf vor-
gesehen – auf standortbezogene Kriterien
zu beschränken. Diese Beschränkung ist
dem Wesen der Bebauungsplanung
fremd. Die UmwelterheblichkeiteinesVor-
habens muss insbesondere auch die Art
des Vorhabens und die Art der von ihm
ausgehenden Umweltauswirkungen mit
berücksichtigen. Vorgeschlagen wurde
auch, eine solche Vorprüfung bei Städte-

bauprojekten schon ab 20 000 m² und
nicht erst – wie im Gesetzentwurf vorge-
sehen – ab 30 000 m² Grundfläche vorzu-
schreiben. Der Praxistest hat ergeben,
dass z.B. Wohngebiete, die für eine Mit-
telstadt als groß gelten, nicht den Prüfwert
von drei Hektar erreichen würden, da
selbst bei einer festgesetzten zulässigen
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 (dies ent-
spricht der Obergrenze nach § 17 Abs. 1
Baunutzungsverordnung) und einem Ab-
zug von 20 Prozent für Erschließung und
Grün das Plangebiet mindestens 9,3 Hek-
tar groß sein müsste, um den unteren
Schwellenwert (Prüfwert) zu erreichen. Ei-
ne entsprechende Herabsetzung wurde
auch für Industriezonen vorgeschlagen,
bei denen das Plangebiet wegen der
höheren GRZ zwar nicht so groß sein müs-
ste, aber typischerweise gravierende Um-
weltauswirkungen, insbesondere durch
Immissionen, zu erwarten sind.

Deutliche Kritik wurde an den Bestim-
mungen des UVPG geübt, die sich mit ge-
meinsamen Vorhaben, der Erweiterung
bestehender und der Änderung oder Er-
weiterung UVP-pflichtiger Vorhaben be-
schäftigen (§ 3 b Abs. 2 und 3 und § 3 e
UVPG). Wesentliche Teile dieser Regelun-
gen werden aus der Sicht der Bauleitpla-
nung entweder als zu eng (§ 3 b Abs. 2
UVPG) oder als missverständlich und
überflüssig (§ 3 e UVPG) angesehen. Das
Votum der Planspielerinnen und Planspie-
ler musste hier jedoch unter einem Vorbe-
halt stehen, da der Regelungsbereich der
Vorschriften weit über den Gegenstand
des Planspiels, die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Bebauungsplanung,
hinausgeht. Bezogen auf den gesamten
Regelungsbereich des UVPG stellt die 
Bebauungsplanung zweifellos ein schon
quantitativ eher untergeordnetes Aufga-
benfeld dar. Wesentlich größer dürfte die
Bedeutung der Neuregelungen für den
Bereich des Anlagenzulassungsrechts
sein, der aber nicht Gegenstand des Plan-
spiels ist. Ein zweifellos wünschenswerter
Praxistest zur Prüfung der neuen Rege-
lungen in diesen anderen Verfahren – für
die das auftraggebende Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen keine Zuständigkeit besitzt – wurde
aber nicht durchgeführt. Solche Vorab-
Tests werden in der Umweltgesetzge-
bung, anders als im Bereich des Bau-
rechts, noch unzureichend genutzt.

Die Ergebnisse des Planspiels sind in der
Reihe Difu-Materialien veröffentlicht. Sie
enthalten wichtige Hinweise zur Ausle-
gung der neuen Rechtsvorschriften und
dokumentieren anhand von Beispielen de-
ren praktische Handhabbarkeit.

Weitere Informationen:

Dr. Arno Bunzel
Telefon: 030/39001-238
E-Mail: bunzel@difu.de

Dr. Stefan Tomerius
Telefon: 030/39001-299 

E-Mail: tomerius@difu.de

Bestellung:
siehe Bestellschein
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Die zentrale und über die Jahre unverän-
derte Frage „Welche Probleme sind in die-
sem Jahr in Ihrer Stadt von besonderer
Bedeutung? Bitte skizzieren Sie in Kurz-
form bis zu sechs Probleme und Aufgaben
mit besonderem Handlungsbedarf für Rat
und Verwaltung“ beantworteten in der
jüngsten Difu-Umfrage 80 Prozent der An-
geschriebenen (Mitglieder der „Fachkom-
mission Stadtentwicklungsplanung“ des
Deutschen Städtetages, der „Konferenz
der Dienststellen der Stadtentwicklungs-
planung“ des Städtetages Nordrhein-
Westfalen sowie „Ansprechpartner“ des
Difu aus Städten der neuen Länder).

Auf die sechs wichtigsten Problemgrup-
pen entfallen allein 52 Prozent der mit
ihren Rangplätzen gewichteten Antwor-
ten. Zu den Veränderungen der Problem-
struktur im Zeitablauf lassen sich anhand
der jährlich durchgeführten Umfrage erste
Hinweise geben:

Im Jahr 1999 lag der vom Thema Arbeits-
losigkeit geprägte Bereich „Kommunale
Wirtschaftsförderung“ noch auf dem ers-
ten Rangplatz, er wurde im Jahr 2000 von
den „Kommunalfinanzen“ überholt. Die
Probleme des „Verkehrswesens“ hatten
über längere Zeit eher im Bereich der mitt-
leren Problemintensität gelegen und scho-
ben sich nun wieder mehr nach vorn. Die-
ses Ergebnis ist vor allem durch Nen-
nungen aus Städten der neuen Länder be-
wirkt worden. Die „Verwaltungsmoderni-
sierung“ hingegen gehörte in den letzten
Jahren noch zu den Spitzenreitern, sie
scheint mittlerweile den Gipfel ihrer Kon-
junktur aber überschritten zu haben, ob-
gleich sie vor allem in den Städten der al-
ten Länder noch immer von großer Be-
deutung ist.

Als „Aufsteiger“ kann der Aufgabenbe-
reich „Stadtteilentwicklung“ eingestuft
werden: Nachdem die Innenstadtproble-
matik für längere Zeit große Aufmerksam-
keit beanspruchte, wird nunmehr die Ent-
wicklung in den (benachteiligten) Stadt-
teilen verstärkt wahrgenommen. Hierzu
mag auch das besonders auf Breitenwir-
kung zielende Forschungs- und Förde-
rungsprojekt „Soziale Stadt“ einen Beitrag
geleistet haben.

Der Ost-West-Vergleich zeigt mittlerweile
eine weitgehende Angleichung der Pro-
blemlagen. Ost-Städte betonen jedoch

stärker Probleme im Bereich des Woh-
nungswesens (z.B. „Leerstände in Plat-
tenbauten“), die in den West-Städten
kaum eine Rolle spielen. Außerdem wer-
den in Ostdetschland stärker Aufgaben im
Bereich der sozialen Infrastruktur heraus-
gestellt. Schließlich sind in den größeren
Städten der neuen Länder Suburbanisie-
rungsprozesse von besonderer Bedeu-
tung, deren Wirkungen auf die soziale In-
frastruktur durch die rückläufigen Gebur-
tenzahlen der vergangenen Jahre ver-
stärkt werden.

Die Ergebnisse dieser bereits seit 1979
jährlich vom Difu durchgeführten Umfrage
sind in der Reihe „Difu-Materialien“ veröf-
fentlicht worden. In dem Band finden sich
neben einer Analyse der Ergebnisse auch
eine Dokumentation der Antworten der
Städte, sowie darin enthaltene Hinweise
auf vor Ort gelungene Problemlösungen.

Gegenwärtig wird vom Difu in Kooperati-
on mit dem Verband Deutscher Städte-
statistiker eine Publikation vorbereitet, in
der ausgewählte Städte auf der Grundla-
ge der Ergebnisse ihrer Bürgerbefragun-
gen die wichtigsten Probleme aus Bürger-
sicht darstellen. Damit eröffnet sich die
Möglichkeit, Stadtprobleme aus Bürger-
und Verwaltungssicht im Vergleich zu ana-
lysieren.

Probleme der Stadtentwick-
lung und Kommunalpolitik 
Ergebnisse der Difu-Umfrage 2000

Hauptprobleme der Stadtentwicklung und Kommunalpolitik 2000

Antworten der Städte für die zehn wichtigsten Problemgruppen

Rang Problemgruppe Nennungen in v.H.
1 Kommunalfinanzen/

Haushaltskonsolidierung 13
2 Kommunale Wirtschaftsförderung/

Arbeitsmarkt/Wirtsch. Strukturwandel 10
3 Innenstadtentwicklung 9
4 Verkehrswesen 9
5 Verwaltungsmodernisierung 6
6 Stadtteilentwicklung/„Soziale Stadt“ 5
7 Einzelhandelsentwicklung 5
8 Suburbanisierung 4
9 Stadt-Umland-Kooperation 4
10 Wohnungswesen 4

Quelle: Difu-Umfrage, 2000. Deutsches Institut für Urbanistik

Weitere Informationen:
Dr.-Ing. Michael Bretschneider
Telefon: 030/39001-281
E-Mail: bretschneider@difu.de

Bestellung:
siehe Bestellschein
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Das vorrangige Ziel des kommunalen
Energiemanagements besteht darin, den
Energie- und den Wasserverbrauch und
damit die Betriebskosten der kommunalen
Gebäude zu senken sowie – angesichts
der Gefahr einer Klimaveränderung – Ein-
fluss auf eine umweltverträgliche Energie-
versorgung und -nutzung zu nehmen. Vor
diesem thematischen Hintergrund trafen
sich am 9. und 10. November 2000 etwa
180 Energiebeauftragte aus allen Teilen
Deutschlands zum 6. Deutschen Fach-
kongress der kommunalen Energiebeauf-
tragten in Garbsen. In 20 Workshops und
einer Vielzahl von Pausengesprächen dis-
kutierten sie intensiv verschiedene Wege,
die zur Verbrauchs-, Kosten- und Schad-
stoffreduzierung führen können. Dabei
gab es nicht nur Erfolge zu vermelden,
sondern auch von dem einen oder ande-
ren Rückschlag wurde berichtet. Aber so-
wohl aus den positiven als auch den ne-
gativen Erfahrungen werden Rückschlüs-
se auf die erfolgreiche Gestaltung zukünf-
tiger Strategien gezogen.

Im Rahmen des Kongresses wurden fol-
gende Themenbereiche bearbeitet:

Eine Aufgabe der Energiebeauftragten in
Kommunen, die zwar keine Energieein-
sparung, jedoch meistens eine Kostenre-
duktion bewirkt, besteht in der Kontrolle
der Verbrauchskosten, des Brennstoffein-
kaufs und des Energiebezugs. Zu diesem
Aufgabenbereich gehören nicht nur die
Prüfung von Energierechnungen und die
Dokumentation, Auswertung sowie Kon-
trolle der Energie- und Wasserkosten,
sondern auch die Optimierung der Wär-
me- und Stromtarife bzw. Lieferverträge
und der Abschluss, die Kontrolle sowie die
Anpassung von Energielieferungs- bzw. 
-bezugsverträgen.NachEinschätzungvon
Energiebeauftragten bietet ihnen die Libe-
ralisierung der Energiemärkte die Chance,
ihr Kompetenzspektrum in diesem Zu-
sammenhang zu erweitern. Im Themen-
bereich „Liberalisierung des Strommarkts“
diskutierten Energiebeauftragte ihre bis-
herigen Erfahrungen bezüglich der Chan-
cen und Risiken, die sich mit der Öffnung
des Strommarkts ergeben. Risiken liegen
ihrer Ansicht nach in den niedrigen Strom-
preisen, die zur Unrentabilität von Maß-
nahmen zur Reduzierung des Stromver-
brauchs führen können, sowie im prinzi-
piellen Zwang zur Ausschreibung von

Stromlieferverträgen, die unter Umstän-
den die gewachsene Zusammenarbeit mit
den kommunalen Energieversorgern infra-
ge stellen können. Chancen werden vor-
rangig in der Vereinfachung von Tarifstruk-
turen und internen Verwaltungsabläufen,
aber auch in der Kopplung von Energie-
lieferung und -dienstleistung seitens der 
Energieversorger gesehen. Diese Chan-
cen sollten von den Energiebeauftrag-
ten aufgegriffen und aktiv ausgestaltet
werden. 

In den letzten Jahren ist der Stromver-
brauch in kommunalen Gebäuden und
Einrichtungen fast überall angestiegen.
Unter der Überschrift „Stromsparen“ wur-
de diskutiert, ob technische und wirt-
schaftliche Einsparpotenziale in diesem
Bereich zu erschließen sind. Dabei war
festzustellen, dass sich das Stromsparen
insbesondere im EDV-Bereich sehr kom-
plex, vielschichtig und umstritten darstellt,
jedoch in den Verwaltungen noch kaum
diskutiert wird – und das, obwohl die zu-
nehmende Ausstattung mit EDV-Technik
wesentlich dazu beiträgt, dass die Strom-
kosten in der Regel die Heizkosten inner-
halb der Gebäude übersteigen. Vielfach
wird für EDV mehr Energie aufgewendet
als für die Beleuchtung. 

Leichter lassen sich hingegen Maßnah-
men zur Stromeinsparung im Bereich der
Straßenbeleuchtung realisieren. Untersu-
chungen in Niedersachsen haben erge-
ben, dass sowohl die Stromkosten als
auch die Wartungskosten für die Straßen-
beleuchtung in unterschiedlichen Kom-
munen um mehrere hundert Prozent diffe-
rieren. Vor diesem Hintergrund wurden ex-
emplarisch realisierte Sanierungsmaßnah-
men der Gemeinde Isernhagen vorgestellt
und diskutiert, um so Anregungen für wirt-
schaftliche Maßnahmen und deren Finan-
zierung zu geben.

Als ein weiterer Stromverbraucher in Kom-
munen sind die Heizungsanlagen von Be-
deutung und dort insbesondere der Be-
triebsstromverbrauch. In diesem Bereich
ist eine Reduzierung des Pumpenstrom-
verbrauchs und der Stand-by-Verluste um
bis zu 90 Prozent möglich. Dazu müssen
entsprechende Grenzwerte definiert wer-
den. Um hierbei eine Zusammenarbeit mit
der Industrie zu ermöglichen, wurde auf
dem Kongress ein geschlossenes Vorge-

Energie sparen – Kosten 
reduzieren
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hen mehrerer Städte und Gemeinden vor-
geschlagen, die in gemeinsamer Diskus-
sion neue Standards erarbeiten und ge-
genüber den Herstellern vertreten.

Die Durchführung eines Energiemanage-
ments ermöglicht es, die vorhandenen Po-
tenziale zur Energieeinsparung im kom-
munalen Gebäudebestand zu erschließen.
In den Workshops zum Themenbereich
„Gebäudesanierung“ wurden dazu exem-
plarische Lösungsansätze diskutiert. Der
Bogen spannte sich dabei von der An-
wendung von Energiekennwerten zur Er-
mittlung von Sanierungsbedarf über die
Priorisierung einzelner Sanierungsmaß-
nahmen bis hin zur Finanzierung von Maß-
nahmen. Viele Kommunen wägen auf-
grund nicht oder nur sehr knapp vorhan-
dener finanzieller Mittel genau ab, welche
Maßnahmen realisiert werden können. Ei-
nes der Zauberwörter, um der finanziellen
Not zu entkommen, ist „Contracting“. Die-
se Form der Finanzierung mit externen
Geldern wird von Kommunen vorwiegend
im Bereich der Heizungssanierung – zu-
nehmend auch zur Finanzierung von Ge-
bäudeleittechnik – genutzt. Die Verant-
wortlichen in den Kommunen sind dabei
oft gezwungen, ohne ausreichende Hin-
tergrundinformationen und Einschätzung
der Erfolgsaussichten zu handeln, so dass
weniger betriebliche Praxiserfahrungen
als vielmehr vollmundige Versprechungen
von Contracting-Anbietern die Entschei-
dungsfindung beeinflussen. Angesichts
dieser Situation wurden auf dem Fach-
kongress konkrete Erfahrungen mit Con-
tracting-Vorhaben dargestellt und in der
Diskussion um das Für und Wider dieses
Instrumentes zur Heizungssanierung zu-
sätzliche Entscheidungshilfen angeboten.

Eine Reihe von Untersuchungen und prak-
tischen Erfahrungen aus Städten belegt,
dassdasNutzerverhaltensowohldenHeiz-
energie- als auch den Stromverbrauch
von Gebäuden nachweisbar beeinflusst.
Auch der Einsparerfolg von investiven
Maßnahmen hängt in hohem Maße von
der Bedienung der technischen Anlagen
und vom Nutzerverhalten ab. Daher wur-
den unter dem Stichwort „Energiesparak-
tionen“ Maßnahmen diskutiert, die Städte
ergriffen haben, um die Nutzer von öffent-
lichen Gebäuden (Schulen, Kindertages-
stätten und Verwaltungsgebäude) zu ener-
gie- und wassersparendem Verhalten zu
motivieren. Dabei setzten die Städte auf
Einsicht statt auf Anweisungen und auf die
Eigenverantwortlichkeit der Gebäudenut-
zer. 

Neben Energiesparaktionen in den eige-
nen Gebäuden ergreifen einzelne Kom-
munen auch die Möglichkeit, solche und
ähnliche Aktionen bei Akteuren anderer

Handlungsfelder zu initiieren, so zum Bei-
spiel im Handwerk oder im Dienstleis-
tungssektor. Aufbauend auf den Erfahrun-
gen Einzelner sammelten die Energiebe-
auftragten Argumente, um Unternehmen
der Dienstleistungsbranche zu überzeu-
gen, eigene Energiesparmaßnahmen zu
realisieren. 

Die Diskussion auf dem 6. Fachkongress
der Energiebeauftragten zeigte zum wie-
derholten Mal, dass sich Energiemanage-
ment durchaus lohnt. Es ist jedoch nicht
zum Nulltarif zu haben. Für die erforderli-
chen Arbeiten sind die entsprechenden fi-
nanziellen und personellen Kapazitäten
einzuplanen. Darüber hinaus hängt die er-
folgreiche Umsetzung des Energiemana-
gements auch wesentlich von der organi-
satorischen Einbindung der Energiebeauf-
tragten ab. So ist es beispielsweise not-
wendig, dass sie ein Mitspracherecht bei
laufenden Planungen und der Durch-
führung von Baumaßnahmen haben und
so hinsichtlich der Möglichkeiten zur Ener-
gieeinsparung bei Sanierungen und Neu-
bauten Einfluss nehmen können. Damit
können Energiesparmaßnahmen inner-
halb einzelner Verwaltungen wie auch zwi-
schen Verwaltungen verstärkt koordiniert
werden. 

In der vorliegenden Dokumentation des
Fachkongresses „Energie sparen – Kosten
reduzieren“ aus der Reihe „Umweltbera-
tung für Kommunen“ werden nicht nur die
Referate zu den einzelnen Workshops,
sondern zum Teil auch Diskussionsergeb-
nisse wiedergegeben. Diese können als
Anregung nicht nur für bereits aktive Städ-
te, sondern auch für die Städte dienen, die
sich zurzeit mit dem Aufbau eines Ener-
giemanagements befassen.

Anteile des Energieverbrauchs der wichtigsten Bürogeräte

Weitere Informationen:
Dr. Annett Fischer
Telefon: 030/39001-110
E-Mail: fischer@difu.de

Bestellung:
siehe Bestellschein

Quelle: Darstellung Michael Geißler



Vom Jahre 2001 an erscheint die Halbjah-
resschrift des Difu unter neuem Namen:
mit leicht verändertem und ergänzten
Konzept im Selbstverlag des Deutschen
Instituts für Urbanistik. Bisherige und neue
Bezieher der Zeitschrift werden dabei von
deutlich günstigeren Bezugsbedingungen
profitieren. An der Nahtstelle zwischen al-
ter und neuer Form der Halbjahresschrift –
der letzte Band des AfK wurde im Januar
ausgeliefert, der erste der Deutschen Zeit-
schrift für Kommunalwissenschaften er-
scheint im Sommer – bietet sich eine pas-
sende Gelegenheit gleichermaßen für ei-
nen Rück- wie einen Ausblick.

Das Archiv für Kommunalwissen-
schaften (1962–2000)
Der 1962 gewählte Name für die neue
Zeitschrift war Programm. Der Plural
„Kommunalwissenschaften“ signalisierte,
dass es nicht darum gehen sollte, eine ei-
genständige Wissenschaftsdisziplin zu
etablieren, sondern darum, die Ressour-
cen der bestehenden Wissenschaften, so-
weit sie sich dem Kommunalen als ihrem
Forschungsgegenstand zuwandten, zu
bündeln. Denn schon damals waren sich
die Beteiligten darin einig, dass es keinen
„Königsweg“, keinen einer bestimmten
Disziplin zuzuordnenden oder gar von die-
ser dominierten Zugang zum Verständnis
der Städte und Gemeinden geben könne,
dass vielmehr die kommunale als eine

durchaus eigenständige Welt den Er-
kenntnisinteressen vieler Wissenschaften
offen stehe. 

Einig waren sich die Gründer der Zeit-
schrift darin, dass die anstehenden Auf-
gaben der kommunalen Selbstverwaltung
nach deren Neubelebung und dem Wie-
deraufbau der Städte einer intensiven wis-
senschaftlichen Begleitung bedurften. Da-
bei sollte kommunale Grundlagenfor-
schung nicht praxisfern betrieben werden,
vielmehr in gegenseitiger Anregung zwi-
schen Wissenschaft und Praxis vor sich
gehen. Bereits seit Mitte der 50er-Jahre
trafen sich daher auf Einladung des Deut-
schen Städtetages Vertreter verschiede-
ner Wissenschaftsdisziplinen mit interes-
sierten Kommunalpolitikern in einem
Kommunalwissenschaftlichen Arbeitskreis
zu regelmäßigem Erkenntnis- und Erfah-
rungsaustausch über kommunale Pro-
blemfelder.

Aus diesem Kreis kamen die Verantwortli-
chen, die sich 1962 als Herausgeber des
Archiv für Kommunalwissenschaften in die
Pflicht nehmen ließen. Es waren dies von
Seiten der Wissenschaft der Historiker
Hans Herzfeld, die Staats- und Verwal-
tungsrechtler Arnold Köttgen und Hans
Peters, der Finanzwissenschaftler Fritz
Neumark und der Soziologe Heinrich Po-
pitz, von Seiten der Praxis der Stadtbau-
rat Rudolf Hillebrecht und die Oberbürger-
meister a.D. Hans Lohmeyer und Otto Zie-
bill – Lohmeyer Vorstand des vom Deut-
schenStädtetag initiiertenVereinsfürKom-
munalwissenschaften, Ziebill Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städtetages.
Als Mitherausgeber und gleichzeitig als in-
stitutioneller Träger des Unternehmens
fungierte von Anfang an der Verein für
Kommunalwissenschaften (VfK), der vom
Deutschen Städtetag und der Stadt Berlin
(West) nach dem Zweiten Weltkrieg als
Träger des Berliner Ernst-Reuter-Hauses
gegründet worden war und sehr bald mit
dem Ausbau wissenschaftlicher For-
schungsstellen begann. 

Dieses Zusammenführen von Redaktion
und wissenschaftlicher Tätigkeit des VfK,
ab 1966 des Kommunalwissenschaftli-
chen Forschungszentrums (KWFZ) und ab
1973 des Deutschen Instituts für Urbani-
stik (Difu), beeinflusste das Profil der Zeit-
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schrift. Die wachsende Bedeutung, die
Fortbildungsaktivitäten und praktische Ar-
beitshilfen für die Städte mit der Erweite-
rung des KWFZ zum Difu gewannen, spie-
gelte sich jedoch nicht im gleichen Maße
in der Zeitschrift wider. Diese wurde viel-
mehr weiterhin als ein Forum für die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit
den Problemen der Städte und Gemein-
den verstanden. Die Zeitschrift bekam da-
bei in besonderem Ausmaß Anregungen
aus der kommunalen Praxis, und dem Di-
fu stand eine zusätzliche wissenschaftli-
che Plattform für die Veröffentlichung
wichtiger Arbeitsergebnisse zur Verfü-
gung. 

Das Konzept des Archiv für Kommunal-
wissenschaften hatte von Anfang an zwei
Anforderungen zu genügen: Zum einen
sollte die Zeitschrift den arbeitsteilig orga-
nisierten Wissenschaften ein Forum bie-
ten, auf dem sie mit ihren auf die lokale
Ebene gerichteten Fragen zu Wort kom-
men konnten. Dies sollte jedoch nicht ei-
ner Zergliederung des Kommunalwesens
in beliebige Aspekte Vorschub leisten,
vielmehr sollte deren Bündelung in einer
gemeinsamen Zeitschrift die Einheit des
Gegenstandes Stadt oder Gemeinde so-
wie Breite und politische Bedeutung der
kommunalen Aufgaben unterstreichen
und sichern helfen. Die Zeitschriften-
beiträge bewegten sich immer im Span-
nungsfeld zwischen der Erörterung spezi-
fischer Probleme und der Darstellung
grundsätzlicher Positionen und Entwick-
lungen. Mit diesem Konzept hat das Ar-
chiv für Kommunalwissenschaften die
kommunale Praxis in der Bundesrepublik
Deutschland über einen langen Zeitraum
wissenschaftlich begleitet, dabei vor Ge-
fährdungen gewarnt und zu Reformen er-
muntert – dies in den letzten zehn Jahren
vor allem auch im Zusammenhang mit
dem Neuaufbau der kommunalen Selbst-
verwaltung in den neuen Bundesländern.

Die Deutsche Zeitschrift für Kommu-
nalwissenschaften (ab 2001)
Mit der wachsenden Ausdifferenzierung
und Spezialisierung der einzelnen Kom-
munalwissenschaften ebenso wie mit der
Vielfalt der kommunalrelevanten Institutio-
nen und Organisationen entstand ein
kaum noch überschaubares Angebot 
unterschiedlicher kommunaler Fachzeit-
schriften. Einem interdisziplinärer Be-
trachtung verpflichteten Publikationsor-
gan fällt es zwar möglicherweise schwer,
sich in einem solchen Umfeld zu behaup-
ten – es erscheint dennoch immer unver-
zichtbarer. Die Nachfolgerin des Archiv für
Kommunalwissenschaften, die Deutsche
Zeitschrift für Kommunalwissenschaften,
wird diese Betrachtungsweise daher bei-
behalten, ebenso wie praxisorientierte

Wissenschaftlichkeit und Interdisziplina-
rität. Neu wird dagegen vor allem sein,
dass jedes Heft einen eigenen Themen-
schwerpunkt erhält und – in einer Inter-
netversion – auch in englischer Sprache
erscheinen wird. Der Wechsel vom Verlag
W. Kohlhammer/Deutscher Gemeindever-
lag zum Selbstverlag des Difu wird mit ei-

ner drastischen Preisreduktion auf 35,-
Euro/68,50 DM (vorher 149,50 DM) für das
Jahresabonnement und 20,-Euro/39,-DM
für den Einzelband (vorher 75,40 DM) ver-
bunden. Mit dieser neuen Konzeption wol-
len Herausgeber und Redaktion Bewähr-
tes bewahren und die Zeitschrift zugleich
auf einen breiteren Adressatenkreis, auf
neue Informationswege und veränderte
Lesebedürfnisse einstellen. Mit der Um-
stellung ist übrigens auch ein personeller
Wechsel in der institutsinternen Betreuung
der Zeitschrift verbunden: die Redaktions-
verantwortung liegt, nachdem sich Chri-
stian Engeli in den Ruhestand verabschie-
det hat, nunmehr bei Paul von Kodolitsch.

Das erste Halbjahresheft der Deutschen
Zeitschrift für Kommunalwissenschaften
ist dem Thema „Integration“ gewidmet.
Für das Konzept des Themenschwer-
punkts zeichnet Albrecht Göschel verant-
wortlich, die Beiträge stammen von Tho-
mas Krämer-Badoni, Rosemarie Sack-
mann, Jürgen Friedrichs und Walter Ha-
nesch. Dieses erste Heft der runderneuer-
ten Reihe wird Interessenten auf Anforde-
rung hin nach Erscheinen (voraussichtlich
Ende Juni/Anfang Juli) kostenlos zuge-
schickt.

Weitere Informationen:
Dr. Paul von Kodolitsch
Telefon: 030/39001-272
E-Mail: kodolitsch@difu.de

19941987



Der Anfang der 90er-Jahre noch kaum ge-
bräuchliche Begriff der Globalisierung ist
inzwischen zu einer Art „Standardformel“
geworden, die immer dann benutzt wird,
wenn es um die Ursachen sektoraler oder
räumlicher Entwicklungstrends oder auch
um entsprechende Politiken zu ihrer Re-
gulierung und Steuerung geht. Diese „For-
mel“ wird in der Regel nicht näher erläutert
und kann daher für unterschiedliche Ziele
eingesetzt werden: zur vereinfachenden
Erklärung komplexer Entwicklungen, zur
Verschleierung tatsächlicher Zusammen-
hänge und Entwicklungsdeterminanten,
zur Entlastung bei Handlungsdefiziten
oder auch zur Durchsetzung spezifischer
Interessen. 

Was aber verbirgt sich nun hinter dem Be-
griff der Globalisierung? Nach der aktuel-
len wissenschaftlichen Diskussion ist Glo-
balisierung ein mit der kapitalistischen
Produktionsweise einhergehender und
durch diese beschleunigter Prozess. Sein
aktueller Entwicklungsstand ist einerseits
vor allem Ergebnis weitreichender tech-
nologischer Innovationen im Informati-
ons-,Kommunikations- und Transportsek-
tor sowie andererseits politischer, der Fle-
xibilisierung und Liberalisierung des Kapi-
tal-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs
dienender Entscheidungen und Weichen-
stellungen auf Seiten der führenden Welt-
wirtschaftsmächte.

Von der Dynamik des Prozesses der Glo-
balisierung werden tendenziell sämtliche
gesellschaftlichen Sektoren und geogra-
phischen Teilräume erfasst – in unter-
schiedlicher Weise und Intensität und zu
unterschiedlichen Zeiten. Am deutlichsten
macht sich diese Dynamik gegenwärtig
jedoch sektoral vor allem im Wirtschafts-
und Finanzsektor und territorial in einzel-
nen Regionen der nördlichen Hemisphäre
bemerkbar. Zentrale Merkmale hierfür
sind: 

■ Herausbildung und Relevanzgewinn
großer, transnational agierender Kon-
zerne (TNCs) als Folge anhaltender
Unternehmensfusionen bei gleichzei-
tiger Entwicklung neuer Unterneh-
mensstrukturen;

■ eine – häufig unterstellte – wachsen-
de, die Grenzen von Nationalstaaten
transzendierende Standortunabhän-
gigkeit dieser „global players“; 

■ Internationalisierung von Produktions-
prozessen, die mit der Installierung
länder- und unternehmensübergrei-
fender Produktionsketten einhergeht;

■ zunehmende Deregulierung und Ex-
pansion der internationalen Finanz-
märkte;

■ verstärkte Entkoppelung von realer
und monetärer Wertschöpfung, in de-
ren Folge die Umsätze auf den inter-
nationalen Devisenmärkten die des
tatsächlichen Warenhandels um ein
Vielfaches übersteigen, sowie

■ Komprimierung von Raum und Zeit als
Folge der Einführung neuer Informa-
tions-, Kommunikations- und Trans-
porttechnologien.

Diese Entwicklungen und Veränderungen
konzentrieren sich weitgehend auf die
„Triade-Staaten” der nördlichen Erdhälfte
(von Europäischer Union, North American
Free Trade Area – NAFTA, und Südostasi-
en inklusive Japan). Viele lateinamerikani-
sche, osteuropäische und asiatische Staa-
ten spielen hingegen (noch) eine ver-
gleichsweise geringe Rolle, und die meis-
ten afrikanischen Staaten sind von der Dy-
namik des wirtschaftlichen Globalisie-
rungsprozesses entweder weitgehend
ausgeschlossen oder negativ betroffen. 

Weit fortgeschritten ist der Prozess der
Globalisierung auch im Kultur-, Freizeit-
und Sportsektor; Beispiele hierfür sind die
vorwiegend von Europa und den USA aus-
gehende Erschließung (Westernization)
der entlegendsten Weltgegenden mit spe-
zifischen Informationsnetzen (wie CNN)
oder den Produkten von Trivialkultur und
Unterhaltungsindustrie (von Soap Operas
über Unterhaltungsmusik bis zum Soft-
drink Coca Cola) oder der gleichfalls vor-
wiegend von den Triade-Staaten ausge-
hende, immer weitere Teile des Globus
einbeziehende Boom im Reise- und Tou-
rismussektor.

Auf dem Arbeitsmarkt findet die zuneh-
mende Entgrenzung im Kapital- und Fi-
nanzsektor oder im Kulturbereich keine
Entsprechung. Im Gegenteil: Infolge der
Abschottungsstrategien vieler National-
staaten herrscht hier – abgesehen von ei-
nigen begrenzten Marktsegmenten – we-
niger Freizügigkeit als in der Zeit der
großen Migrationswellen nach Nord- und
Südamerika vor 1914.

Deutsche Städte und 
Globalisierung 
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Seinen konkreten räumlichen Nieder-
schlag findet der durch nationale Rah-
menbedingungen jeweils unterschiedlich
geprägte Prozess der Globalisierung vor
allem in Städten und Stadtregionen, die
nach Zahl und Größe – dies gilt insbeson-
dere für die südliche Erdhälfte mit ihren
anhaltenden Tendenzen der Verstädte-
rung – dauerhaft zunehmen und deren
räumliche Strukturen durch fortschreiten-
de Segregation in sozialer, ethnischer so-
wie ökonomischer Hinsicht gekennzeich-
net sind.

Kommunale Entscheidungsträger begrei-
fen den Globalisierungsprozess und die
mit ihm assoziierten Entwicklungen – und
dies gilt nicht allein für deutsche Städte
und deren Repräsentanten – häufig als rie-
sige Welle, die über alle Staaten und Städ-
te brandet und durch nichts aufzuhalten
oder zu beeinflussen ist. Mit der Frage, ob
dieses Verständnis tatsächlich den realen
Gegebenheiten entspricht oder ob es
nicht häufig auch ideologischer Natur ist
und somit dazu beiträgt, konkrete Pro-
blemzusammenhänge zu vernachlässi-
gen, wird sich das Deutsche Institut für Ur-
banistik (Difu) in einem aktuellen Projekt
beschäftigen. Dabei werden mehrere Fra-
genkomplexe untersucht; hierzu zählen
insbesondere folgende:

■ Welche Aspekte des Globalisierungs-
prozesses haben für die Entwicklung
deutscher Städte die größte Rele-
vanz?

■ In welchem Maße werden deutsche
Städte und ihre Strukturen von diesen
Faktoren im Einzelnen betroffen?

■ Welche anderen Faktoren – europäi-
sche, national- oder kommunalspezi-
fische – spielen für die (künftige) Ent-
wicklung deutscher Städte eine maß-
gebliche Rolle (von den Vorgaben der
Europäischen Union bis zu Fragen der
demographischen Entwicklung)?

■ Können diese Faktoren gesondert
betrachtet werden, oder sind auch sie
nur im Kontext des Globalisierungs-
prozesses zu verstehen?

■ Wie groß ist der Anteil lokal/regional
orientierter, wie hoch der global/inter-
national orientierter Aktivitäten in
Städten? Welchen Einfluss haben
diese Aktivitäten – ungeachtet ihres
Anteils – auf die städtische Entwick-
lung?

■ Gibt es in Bezug auf die spezifische
Relevanz von Einflussfaktoren signifi-
kante Unterschiede zwischen Städten
unterschiedlicher Größe, Struktur und
Lage?

Diskussion und Auseinandersetzung mit
diesen Fragen versprechen zum einen ei-
ne Relativierung des allgemein konstatier-
ten Globalisierungsdrucks, der Städte
scheinbar „zu machtlosen Orten“ oder
passiven Resonanzkörpern werden lässt,
und zum anderen begründete Aussagen
darüber, wo und in welchen Bereichen
kommunale Handlungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten nicht nur bestehen, son-
dern auch – in Kooperation mit anderen
Akteuren – im Sinne einer lebenswerten
Stadtentwicklung genutzt werden sollten.

Diskussionen mit stadtentwicklungspoli-
tisch relevanten Akteuren aus deutschen
Städten haben die Wichtigkeit des For-
schungsthemas eindeutig bestätigt. In Be-
zug auf den Projektablauf wurde mehr-
heitlich für ein auf die Durchführung meh-
rerer stadt- und regionsspezifischer Ver-
anstaltungen setzendes Verfahren votiert.
Auf diesen Veranstaltungen sollen der
Prozess der Globalisierung, seine Charak-
teristika und Folgen sowohl im weiteren
Kontext als auch intensiv im jeweiligen lo-
kalen Zusammenhang diskutiert werden.

Insgesamt wird an drei bis vier solcher
Veranstaltungen gedacht, die im engen
Dialog mit den beteiligten Städten gestal-
tet werden sollen. Als Referenten sind zum
einen nationale und internationale Exper-
ten (vorwiegend aus dem Wissenschafts-
bereich) vorgesehen, die sich mit dem
Thema „Globalisierung und Städte“ im
weiteren Kontext auseinandersetzen, und
zum anderen stadtentwicklungspolitisch
relevante Akteure aus Politik, Wirtschaft
und Verwaltung, die das Thema konkret
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und in
Kenntnis lokalspezifisch relevanter Pro-
blem- und Entwicklungsschwerpunkte
(wie z.B. Wirtschaft, Handel, Kultur oder
Stadtstruktur) beleuchten sollen.

Diese Verbindung von Wissenschaft und
Praxis, von Außen- und Innensicht, von
abstrakten und konkreten Positionen ver-
spricht einen breit gefächerten und kreati-
ven Diskurs, der in eine Podiumsdiskussi-
on münden soll, auf der lokal-/regional-
spezifische Strategien und Handlungs-
empfehlungen formuliert werden.

Gemeinsames Ziel aller Veranstaltungen
ist vor allem: unterschiedliche maßgebli-
che Akteure aus Stadt und Region für die
komplexe Thematik zu sensibilisieren, den
Zusammenhang von Globalisierung und
stadtspezifischen Auswirkungen zu präzi-
sieren und/oder zu relativieren, kommuna-
le/regionale Entwicklungsperspektiven
und Handlungsoptionen zu eröffnen sowie
lokalspezifische Handlungsansätze unter
den Bedingungen „einer sich globalisie-
renden Welt“ zu formulieren.

Weitere Informationen:
Dr. phil. Dipl.-Ing. Werner Heinz
Telefon: 0221/3771-144
E-Mail: heinz@difu.de
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Der erste MEDIA@Komm-Kongress „Vir-
tuelles Rathaus“ am 4. und 5. September
2000 in Bremen war ein großer Erfolg so-
wohl für die Veranstalter (Deutsches Insti-
tut für Urbanistik und Bremen Online Ser-
vice, bos GmbH) als auch für die ME-
DIA@Komm-Preisträgerstädte und aus-
stellende Firmen. Mehr als 500 Fachleute
aus Kommunen und Unternehmen, aus
Wissenschaft, Verbänden sowie Bundes-
und Landesbehörden nahmen an diesem
Kongress teil. Die Resonanz der Teilneh-
mer und der Medien auf das Programm
und die begleitende Ausstellung zeugen
von dem großen Interesse an Fragen rund
um das „Virtuelle Rathaus“.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die
erste öffentliche Präsentation von Zwi-
schenergebnissen der Realisierung der
drei Preisträgerkonzepte aus dem Städte-
wettbewerb MEDIA@Komm durch die
Städte Bremen, Esslingen-Ostfildern so-
wie den Städteverbund Nürnberg-Bay-
reuth-Erlangen-Fürth-Schwabach. Unter
anderem präsentierten die Bremer live die
weltweit erste vollständige Online-Trans-
aktion zwischen Bürgern und Verwaltung
über das Internet: Die Bestellung einer
Heiratsurkunde beim Standesamt wurde
zunächst digital signiert und anschließend
sofort die Gebühr per Geldkarte bezahlt. 

Die im Rahmen des Kongresses veran-
staltete Podiumsdiskussion spiegelte die
Schwierigkeiten wider, die der Einsatz von
neuen Techniken in den Verwaltungen für
alle Beteiligten mit sich bringt, und mach-
te deutlich, dass diese Aufgabe langfristig
zu bewältigen ist und zunächst schrittwei-
se Teillösungen gefunden werden müs-
sen.

Die Praxisbeispiele und Beiträge aus dem
Vortragsprogramm griffen viele Facetten
des Themas auf. Der Einsatz neuer Tech-
nologien ermöglicht im „Virtuellen Rat-
haus“ erhebliche Steigerungen und Ver-
besserungen der Effizienz sowie Transpa-
renz, lässt aber auch größere Beteili-
gungsmöglichkeiten für Bürger zu und
verbessert die Servicequalität. Deutlich
wurde aus den Beiträgen, welch gewalti-
ger Umbruch durch den Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien in den kommunalen Verwaltungen

bevorsteht und welche Anforderungen auf
diese zukommen. Auf dem Kongress herr-
schte weitgehend Einigkeit, dass in den
Kommunen darüber diskutiert werden
muss, wie der Einsatz neuer Technologien
realisiert werden kann. Die vorgestellten
Konzepte vermittelten in dieser Hinsicht
vielfältige Impulse und Anregungen für die
kommunale Praxis.

Die nun vorliegende Tagungsdokumenta-
tion spiegelt die Vielfalt der Themen wider
und ermöglicht es allen Interessierten,
sich über den aktuellen Stand der vielfäl-
tigen Aktivitäten rund um das „virtuelle
Rathaus“ zu informieren und bei Bedarf
Kontakt mit Referenten oder Vertretern der
Projekte aufzunehmen. 

Aus dem Inhalt

■ Gisela Schwellach, bos GmbH Bre-
men: Das MEDIA@Komm Projekt bre-
mer-online-service – Ein Beitrag zum
Umbau der Bremer Verwaltung 

■ Ralf Ehrhardt, Curiavant Internet GmbH
Nürnberg: Lernen aus den Erfahrun-
gen in den MEDIA@Komm-Modell-
regionen – Städteverbund Nürnberg 

■ Albert Noltemeier/Jürgen Baum, GMD
– Forschungszentrum Informations-
technik GmbH: Das Teilprojekt „Kom-
munale Dienste“ – Die Stadt Esslingen
auf dem Weg zum virtuellen Rathaus

■ Busso Grabow, Deutsches Institut für
Urbanistik: Begleitforschung MEDIA@
Komm – Evaluation, Moderation und
Diffusionsmaschine

■ Peter te Reh, Deutscher Städtetag:
Unterschreiben mit der Karte – Die di-
gitale Signatur in der Kommunalver-
waltung

■ Rudolf Dögl, tms Institut für technik &
markt strategien, Nürnberg: Virtuelle
Rathäuser und virtuelle Marktplätze –
Stadt komplett im Netz?

■ Martin Eifert, Hans-Bredow-Institut:
Rechtsentwicklung – Bremsklotz oder
Beschleuniger für das virtuelle Rat-
haus?

Virtuelles Rathaus
Dokumentation des MMEEDDIIAA@Komm-Kongresses in
Bremen/Nächster Kongress in Esslingen/Neues
Arbeitspapier zu rechtlichen Rahmenbedingungen
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Die Dokumentation „Virtuelles Rathaus“
kannkostenlosbeimDeutschen Institut für
Urbanistik oder beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie angefor-
dert werden.

„Virtuelles Rathaus“, Dokumentation des
1. MEDIA@Komm-Fachkongresses in Bre-
men am 4. und 5. September 2000, her-
ausgegeben von Christine Siegfried, im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, Berlin 2001.

2. MMEEDDIIAA@Komm-Kongress „Bürger-
kommune im Netz“ am 12. und 13. 
Juni 2001 in Esslingen
Nach dem „Virtuellen Rathaus“ ist der
Themenschwerpunkt des diesjährigen
MEDIA@Komm-Fachkongresses am 12.
und 13. Juni 2001 in Esslingen die Bürger-
orientierung. 

Bürgerorientierung ist neben  Effizienzstei-
gerung von großer Bedeutung für die künf-
tige Entwicklung im Gemeinwesen. Die
Teilnahme am elektronischen Geschäfts-
verkehr bietet den Bürgerinnen und Bür-
gern neben Zeit- und Kostenvorteilen Per-
spektiven für umfassende Informationen
und erweiterte aktive Beteiligungsmög-
lichkeiten an der kommunalen Meinungs-
bildung und Entscheidungsfindung. 

Zum 2. MEDIA@Komm-Fachkongress am
12. und 13. Juni 2001 in Esslingen sind al-
le Interessierten herzlich eingeladen. Das
MEDIA@Komm-Projekt und andere füh-
rende Projekte präsentieren ihre Fort-
schritte in diesem innovativen Feld. In ei-
ner begleitenden Ausstellung werden An-
wendungen und Lösungen praktisch de-
monstriert. In Seminaren werden aus-
sichtsreiche Ansätze vorgestellt und Er-
fahrungen ausgetauscht. Die Esslinger
Bevölkerung sowie weitere Interessierte
können in offenen Workshops ihre Vorstel-
lungen und Wünsche einbringen und ge-
meinsam mit Experten diskutieren. 
Das Programm ist im Internet unter der URL
www.mediakomm.net abzurufen.

Neues MMEEDDIIAA@Komm-Arbeitspapier
erschienen
Für die Umsetzung der MEDIA@Komm-
Projekte ist die Schaffung der notwendi-
gen rechtlichen Rahmenbedingungen ent-
scheidend. Obwohl eine ganze Reihe von
Verwaltungstransaktionen jetzt schon
rechtskonform mittels einer E-Mail mög-
lich ist, stehen noch viele Schriftformer-
fordernisse (z.B. im Bau- und Meldewe-
sen) einer rechtsverbindlichen Durch-
führung von Verwaltungstransaktionen
über das Internet entgegen. Hier ist eine
zeitnahe Anpassung der Schriftformerfor-
dernisse nicht nur sinnvoll, sondern drin-
gend erforderlich. Während inzwischen Ei-
nigkeit über das „Ob“ einer Anpassung
besteht und Bund und Länder derzeit ge-
meinsam einen Entwurf für eine abge-
stimmte Anpassung der Verwaltungsver-
fahrensgesetze erarbeiten, herrscht über
das „Wie“ – insbesondere im Hinblick auf
eine über die Novelle des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes hinausgehende Anpas-
sung des Fachrechts – noch weitgehend
Unklarheit.

„Rechtliche Rahmenbedingungen für das
virtuelle Rathaus – Anpassung der Form-
vorschriften am Beispiel der Bremischen
Landesbauordnung und Bauvorlagenver-
ordnung“, so lautet der Titel des neuen
MEDIA@Komm-ArbeitspapiersNr. 4/2001.
Darin hat die Arbeitsgruppe „Bau eines
Hauses“ im Rahmen des MEDIA@Komm-
Projekts der Freien Hansestadt Bremen
erstmals beispielhaft auf Grundlage der
Novelle des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes alle Schriftformerfordernisse eines 
bestimmten Bereichs, nämlich der Bremi-
schen Landesbauordnung und Bauvorla-
genverordnung, auf ihre sachliche Ange-
messenheit hin überprüft und für eine
elektronische Abwicklung angepasst. Be-
merkenswert ist dabei, dass nach dieser
Anpassung 14 von 38 Schriftformerforder-
nissen künftig wegfallen und eine E-Mail
ausreichen soll. Darüber hinaus enthält
das Arbeitspapier auch noch eine Ab-
handlung über Schriftformfunktionen und
ihre Umsetzungsmöglichkeiten in elektro-
nischen Verwaltungsprozessen des Nürn-
berger MEDIA@Komm-Projekts (Curia-
vant GmbH).

...  Podiumsdiskussion in Bremen.

Reges Interesse an Ausstellung und ...

Die Dokumentation kann un-
ter folgender Adresse ange-
fordert werden:

Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 30 02 65
53182 Bonn
Telefon: 0228/615-4171
Telefax: 0228/4223-462
E-Mail: bmwi@gvp-bonn.de

Das Arbeitspapier kann 
unter folgender Adresse 
angefordert werden: 

Deutsches Institut 
für Urbanistik, 
Postfach 12 03 21, 
10593 Berlin 
Telefax: 030/39001-275
E-Mail: verlag@difu.de

Weitere Informationen:

Dr. Busso Grabow
Telefon: 030/39001-248
E-Mail: grabow@difu.de

Dipl.-Pol. Christine Siegfried
Telefon: 030/39001-201
E-Mail: siegfried@difu.de
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Bundesforschungsministerin Edelgard
Bulmahn gab am 15. März 2001 in Berlin
die 21 Preisträger des Ideenwettbewerbs
„Stadt 2030“ bekannt und zeichnete sie
für ihre guten Konzepte aus. Die Urkunden
wurden von der Ministerin an die Vertreter
der Projektpartnerschaften – jeweils be-
stehend aus einer Gemeinde sowie einer
wissenschaftlichen Institution – über-
reicht. Mehr als 100 Kommunen beteilig-
ten sich an dem Wettbewerb, der vom
Deutschen Institut für Urbanistik fachlich
begleitet wurde. Die Preisträger wurden
unter Federführung unabhängiger Fach-
leute des Instituts nach einem einheitli-
chen Bewertungsverfahren ausgewählt. 

Im Ideenwettbewerb „Stadt 2030“ waren
Gemeinden und Forschungsinstitute dazu
aufgerufen, umfassende Zukunftsbilder zu
entwerfen, die über die jeweiligen Res-
sortplanungen hinaus – die nur einzelne
Teilaspekte behandeln können – auf ganz-
heitliche und zukunftsverträgliche Ent-
wicklungsmodelle zielen. Gefragt waren
langfristig angelegte integrierte Strategien
und Modelle oder Konzepte einer zu-
kunftsverträglichen Stadt- und Regional-
entwicklung. Da der Bundeswettbewerb
ein Ideenwettbewerb war, kam in der Prä-
mierung auch keine Rangfolge zum Aus-
druck.

Der Wettbewerb bietet den Gewinnern
nun die Gelegenheit, langfristige Zu-
kunftskonzeptionen und Leitbilder für die
jeweilige Stadt und Region zu erarbeiten,
die den drei Schwerpunkten Wirtschaft,
Umwelt und Soziales/Kulturelles in Stadt-
entwicklung und Kommunalpolitik Rech-
nung tragen. Gleichzeitig sollen Strate-
gien, planerische Schritte und politische
Verfahren für die Umsetzung enthalten
sein, wie beispielsweise Integration von
kommunalen Politik- bzw. Planungsberei-
chen, regionale Kooperation und Beteili-
gung der Bevölkerung an der Planung. Die
Zukunftsmodelle werden jeweils über ei-
nen Zeitraum von 18 Monaten in enger
Kooperation mit wissenschaftlichen Ein-
richtungen und unter Beteiligung der
wichtigsten kommunalen und regionalen
Akteure entwickelt.

Die Preisträger sollen auch Vorbild für an-
dere sein, die nach Ideen und Praxiser-
fahrungen Ausschau halten. Daher sind
die Projektskizzen sowie weitere Informa-

tionen über den Ideenwettbewerb für In-
teressierte auch im Internet zu finden:
http://www.stadt2030.de.

Die prämierten Modellstädte sind:

Beeskow /BB (20 000 EW)
Schwerpunkt: „Herunterbrechen“ euro-
päischer und globaler Veränderungen
(z.B. Bevölkerungsschwund, Überalte-
rung, neue Technologien, zunehmende
Mobilität, neue Technologien, EU-Erweite-
rung etc.) auf die kommunale Ebene; dar-
aus abgeleitete Einzelprojekte zur Förde-
rung des Bewusstseins in der Bevölke-
rung für die besonderen Qualitäten des
Ortes, wonach das Kleinstädtische oder
Ländliche der Gemeinde nicht als Rück-
ständigkeit, sondern als Potenzial und
Qualitätdes täglichenLebenszuwertenist. 

Borken /HE (32 300 EW)
Schwerpunkt: Regionalentwicklung mit
Modellcharakter für einen innovativen,
ökologisch und hochtechnologisch orien-
tierten, durch Tourismus ergänzten Wirt-
schaftswandel nach dem Auslaufen einer
altindustriellen wirtschaftlichen Mono-
struktur, mit besonderer Akzentsetzung
auf ökologische Orientierungen und deren
Vermittlungen an die Bevölkerung. 

Bremen /HB (550 000 EW)
Schwerpunkt: In Abkehr von kosteninten-
siven Investitionen in einzelnen Sozialein-
richtungen und Umweltmaßnahmen – zu-
gunsten der Entwicklung eines sozial- und
umweltpolitischen Modells der zeitge-
rechten Stadt zur Realisierung sozialer
Gerechtigkeit und Ressourcenschonung
durch deren Integration in eine ganzheitli-
che zeitgemäße Stadt-, Siedlungs- und
Regionalentwicklung mit Konsequenzen
für die Stadtentwicklung sowohl in den
großräumlichen Entwicklungen als auch in
den kleinsten Details der Quartierspla-
nung, also z. B. in den Ladenöffnungszei-
ten des Einzelhandels in Stadtteilen; Aus-
einandersetzung mit den veränderten
Zeitrhythmen der städtischen Gesell-
schaft.

Dietzenbach /He (34 000 EW)
Schwerpunkte: Entwicklung funktionsof-
fener starker Räume, wobei im Sinne einer
„Kultur der unseriösen Entwürfe“ Phanta-
sie Planung und Partizipation prägen soll.

Ideenwettbewerb Stadt 2030
Preisverleihung im Ernst-Reuter-Haus in Berlin

Bundesforschungsministerin Edelgard 
Bulmahn überreichte die Urkunden.
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Eisenhüttenstadt / BB (45.000 EW)
Schwerpunkt: Erarbeitung eines Konzepts
zur Nutzung der endogenen Potenziale,
also der Wohnbebauung und der land-
schaftlichen Situation für die Ansiedlung
neuer wirtschaftlicher Bereiche, z.B. be-
stimmter medizinischer Dienstleistungen
oder Hochtechnologiebranchen, die sonst
eher in hochwertigen Landschaftsräumen
oder alten städtischen Kontexten Fuß zu
fassen suchen.

Erlangen /BY (100 000 EW)
Schwerpunkte: Erlangen-spezifische Ak-
zente bei der Umsetzung der „urbanen
Trias“ einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung: Medizin und Gesundheit, Kultur, Bil-
dung und Ethik, E-City und Wissenschaft
(Erlanger Quartett); neue Wege des
„Stadtdialogs“ durch erweiterte Verfahren
der Zukunftsgestaltung mit umfassender
Bürgerbeteiligung und Einbeziehung der
Region (Bausteine z.B.: Innovations-
workshops, Informationsmärkte, Bilanz
für Zukunftschancen, Haus der Zukunft,
Atelier für Innovationen).

Esslingen /BW (90 000 EW)
Schwerpunkte: Entwicklung einer sozial
gerechten, integrierten Stadt weniger
durch klassische sozialpolitische Versor-
gung, sondern durch eine „neue Bürger-
schaftlichkeit“ mit aktiver Teilnahme auch
der benachteiligten Bevölkerungsgruppen
am Beispiel eines problembehafteten
Stadtteils.

Görlitz /SN (62 000 EW)
Schwerpunkt: Entwicklung eines gemein-
samen Leitbilds der beiden Partnerstädte
mit einerseits enger Kooperation und an-
dererseits Berücksichtigung der Unter-
schiede der beiden Städte Görlitz und
Zgorzelec; Entwicklung einer „Europa-
stadt“ der wirtschaftlichen, kulturellen und
administrativen Kooperation mit Vor-
bildcharakter für die erwartete Osterwei-
terung der EU.

Guben/BB (28 600 EW)
Schwerpunkt: Entwicklung einer grenzü-
berschreitenden, sensiblen und vorsichti-
gen Partnerschaft über die Neiße mit der
polnischen Nachbarstadt Gubin als einzi-
ger greifbaren Entwicklungsperspektive,
in der das Zusammenleben zweier Natio-
nen in einer Region, wenn auch unter zwei
Kommunalverwaltungen, erprobt und be-
fördert werden soll.

Günzburg /BW (20 000 EW)
Schwerpunkt: Erwartbare Probleme der
Identitätswahrung oder -veränderung
durch die Neuansiedlung eines neuen
Freizeitparks des Konzerns „Legoland“
mit 1,5 bis 2 Mill. Besuchern pro Jahr. Ex-
tremes Beispiel für die häufig besonders in

ländlichen Bereichen oder im städtischen
Umland anzutreffende Entwicklungsper-
spektive der Ansiedlung großer Gewerbe-
betriebe

Karlsruhe /BW (270 000 EW)
Schwerpunkt: Entwicklung eines umfas-
senden neuen Regionalkonzeptes unter
Berücksichtigung ökologisch gewandelter
Bedingungen und den Folgen des Wachs-
tums; Verbindung der flächigen Ausdeh-
nung der Stadt mit effektivem ÖPNV, Ver-
hinderung von Segregation in der inneren
Gliederung der Stadt.

Kiel /SH (240 000 EW)
Schwerpunkt: Suche nach den endoge-
nen Potenzialen, die einen Anschluss der
Stadt an den neu definierten Ostseeraum
und damit an ein modernes Dienstleis-
tungs- und Wissenschaftszentrum mit den
baltischen Boomtowns Kopenhagen,
Stockholm und Helsinki fördern. Durch-
führung einzelner Leitprojekte des Städte-
baus und der Stadtentwicklung mit dem
Ziel einer modernen Kombination von Frei-
zeitdynamik, Wasser, nordischer Land-
schaft, guten ökologischen und gesund-
heitlichen Lebensbedingungen mit inno-
vativer und intellektueller Berufsarbeit
(z.B. Integration des Hafens und der För-
de in das Stadtbild und die Wohnbebau-
ung).

Leipzig /SN (494 000 EW)
Schwerpunkt: Suche nach einem neuen
Modell für die schrumpfende Stadt (die
„perforierte Stadt“), das die negativen As-
soziationen von Schrumpfung vermeidet
und dennoch nicht in unrealistischer Wei-
se Wachstum postuliert. 

Freude bei den Preisträgerinnen und Preisträgern des Ideenwettbewerbs.
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Mönchengladbach /NRW (268 000 EW)
Schwerpunkt: Modelle für einen intensi-
ven Bürgerdialog als Stimulus für eine
neue, gesamtstädtische Identitätsbildung,
neues bürgerschaftliches Engagement als
konstituierendes Element für ein Image als
offene, aktive und bürgerfreundliche Stadt,
auf dessen Basis dann eine partizipatori-
sche Stadtentwicklung möglich wird.

München /BY(1 226 000 EW)
Schwerpunkte: „Politik der Lebensstile“
zur Entwicklung neuer Lösungen „jenseits
des klassischen Wohlfahrtsstaates“ als
Antwort auf vorhandene Widersprüche
zwischen der wachsenden Individualisie-
rung einerseits und traditionellen Gemein-
schaftsbildern andererseits.

Saarbrücken /SL (185 000 EW)
Schwerpunkt: Kombination unterschiedli-
cher kommunalpolitischer Felder, von
Stadt-/ Regionalentwicklung und Verwal-
tungsreform mit dem Ziel einer konse-
quenten Dezentralisierung der Stadt und
der Verwaltung.

Schkeuditz /SN (20 000 EW)
Schwerpunkt: Entwicklung eines suburba-
nen Regionalisierungsmodells unter den
Bedingungen des großen lokalen Wachs-
tumsdrucks in einer insgesamt aber
schrumpfenden Großregion, das nur unter
erheblichem Kooperationsaufwand zwi-
schen verschiedenen Kommunen und

Bundesländern mit nicht nur unterschied-
lichen sondern z. T. gegensätzlichen Inter-
essen realisiert werden kann.

Stuttgart /BW (586 000 Einwohner (EW)
Schwerpunkte: Siedlungsentwicklung, so-
ziale Infrastruktur und Arbeitsmarktpolitik
nach demLeitmotiv eines harmonischen
„Dreiklangs“ aus „Integration, Ausgleich/
UmverteilungundDynamik/Partizipation“.

Wetzlar /Gießen /HE (53 500/73 500 EW)
Schwerpunkt: Entwicklung regionaler Ko-
operationsformen in engster Abstimmung
mit der Bevölkerung beider Städte und be-
zogen auf exakt definierte Probleme und
Aufgaben im Zusammenhang mit dem
übergeordneten Leitbild „Technologie-
städte“; Vermittlung des Kooperationsge-
dankens in die Bürgerschaft hinein über
künstlerische Ansätze und kulturelle Initia-
tiven.

Region Braunschweig/ND (Braunschweig,
Salzgitter, Wolfsburg und Umland)
Schwerpunkt: Erarbeitung von Zukunfts-
perspektiven unter den Bedingungen von
Schrumpfung und wirtschaftlichem Struk-
turwandel nicht nur für eine einzelne Stadt
– wie in Leipzig – sondern für eine kom-
plexe Region; Erarbeitung von Leitbildern
zu Reurbanisierung – zurückgebaute und
aufgelockerte Stadt, Verkehrskompetenz
– Reduktion und Umweltverträglichkeit,
Arbeit-Stadt-Region.

Städte im Ruhrgebiet (DU, Mühlh./Ruhr,
OB, E, GE, BO, DO)/NRW (zusammen 2,8
Mio EW)
Schwerpunkt: Anknüpfend an die im Rah-
men des IBA-Emscherparks gesammelten
Erfahrungen – Versuch einer regionalen,
interkommunalen Zusammenarbeit und
Perspektivenformulierung für die Gesamt-
heit der Region, nicht nur für einzelne
Städte, Siedlungskerne oder Teilfunktio-
nen; sowohl Aufbau eines regionales Sied-
lungskonzepts als auch Entwicklung eines
regionalen Images; Inhalte der Kooperati-
on: Wohnbauland, großflächiger Einzel-
handel, Infrastruktur, Kultur, Umwelt; Iden-
tifizierung regionaler Stärken.

Weitere Informationen:
Dr. Albrecht Göschel

Telefon: 030/39001-235
E-Mail: goeschel@difu.de
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Es war einmal ...

Frauenzeiten:
Ladenöffnungszeiten, Schulzeiten und
Betreuungszeiten des Kindergartens, Es-
senszeiten, Heiratsalter usw.

Männerzeiten: 
Arbeitszeiten, Betriebszeiten, Öffnungs-
zeiten der Wirtshäuser, Sendezeiten der
Sportübertragungen usw.

Im 21. Jahrhundert haben sich die Zeiten
längst gewandelt, denn das traditionelle
Rollenverständnis wurde – zumindest in
den Industrieländern – von den Frauen
aufgegeben. Die Zeitorganisation des Ar-
beits- und Lebensalltags von Männern
und Frauen ist immer ähnlicher geworden,
dadurch aber nicht einfacher. Gerade
Frauen sind durch die Anforderungen ihrer
„alten“ und „neuen Rolle“ doppelt bela-
stet: Sie wollen Partnerschaft und Familie
mit Beruf, gesellschaftlichem Engagement
und eigenen Freizeitinteressen verbinden.
Aber auch Männer leben zwischen tra-
dierten und neuen Anforderungen: Sie sol-
len in 60-Stunden-Arbeitswochen eine
bruchlose Karriere verfolgen, wollen aber
auch ihre eigenen Kinder aufwachsen se-
hen. 

Jenseits alter Klischees wird Zeit heute
sehr individuell organisiert. Die Arbeitszei-
ten differenzieren sich durch Flexibilisie-
rung weiter aus, die Dienstleistungsge-
sellschaft erweitert viele Betriebszeiten in
den Abend und das Wochenende hinein.
Synchronisation und Zeitmanagement
werden immer wichtiger, um alle An-
sprüche integrieren zu können. Oft ist es
aber unmöglich, all diese Ansprüche zu
erfüllen: Das Kind wird krank oder kommt
früher aus der Schule, das Unternehmen
verlangt ungeplante Überstunden, Termi-
ne platzen in einem Stau auf der Auto-
bahn. Es stellt sich die Frage, inwiefern die
Kommune ihren Bürgerinnen und Bürgern
bei diesen komplexen Abstimmungslei-
stungen helfen kann. Sicher kann sie den
Tag nicht verlängern, aber sie kann dafür
sorgen, dass der Tag stressfreier wird. Ver-
lässliche Schulzeiten, Kindertagesstätten,
bedarfsgerechte Nahverkehrsangebote,
bürgerfreundliche Behördenöffnungszei-

ten, familienfreundliche Arbeitszeitorgani-
sation im öffentlichen Dienst – dies sind
nur einige Stichwörter.

Zu diesem Thema veranstaltet das Deut-
sche Institut für Urbanistik (Difu) gemein-
sam mit dem Deutschen Städtetag (DST)
am 27.9.2001 eine Tagung im Ernst-Reu-
ter-Haus, Berlin. Es soll darüber gespro-
chen werden, welche Zeitnöte und Zeit-
konflikte bestehen und wie sie behoben
werden können, welche Erfahrungen in
Deutschland und in anderen Ländern mit
solchen Lösungen gemacht wurden, wie
die von der Stadt bestimmbaren Zeiten
bürger- und familienfreundlich zu organi-
sieren sind.

Weitere Informationen: 

Dr. Matthias Eberling
Deutsches Institut für Urbanistik
Telefon: 030/39001-104
E-Mail: eberling@difu.de

Prof. Dr. Dietrich Henckel 
Deutsches Institut für Urbanistik
Telefon: 030/39001-292
E-Mail: henckel@difu.de

Frauenzeiten – Männer-
zeiten – Stadtzeiten
Antworten kommunaler Zeitpolitik auf 
gesellschaftlichen Wandel

berichte – Informationen über 
Projekte,Veröffentlichungen,Veran-
staltungen und Positionen des Difu
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Das TAT-Orte.InfoNetz ist ein bundeswei-
tes Informationsangebot und Netzwerk für
Umweltinitiativen in kleinen Gemeinden
oder Ortsteilen mit maximal 10 000 Ein-
wohnern im ländlichen Raum. Es richtet
sich mit Veranstaltungen, einem Infobrief,
einem Internetangebot und verschiedenen
Fachinformationen an ökologisch enga-
gierte Akteure in Verwaltungen, Vereinen,
Bürgerinitiativen und Unternehmen. Das
InfoNetz ist Bestandteil des Projekts „TAT-
Orte“, das von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) in Kooperation mit
dem Deutschen Institut für Urbanistik 
(Difu) durchgeführt wird. 

Im Zeitraum 1995 bis 2000 hatten die DBU
und das Difu den Wettbewerb „TAT-Orte“
ausgelobt. Im Rahmen des ausschließlich
in den neuen Bundesländern organisierten
Wettbewerbs wurden beispielhafte Um-
weltvorhaben mit ökonomischer und so-
zialer Bedeutung für kleinere Gemeinden
ermittelt, dokumentiert und prämiert. Ge-
fragt waren umsetzungsfähige Lösungen
zur Entwicklung von Gemeinden als Le-
bens- und Wirtschaftsraum, die dem Prin-
zip der nachhaltigen Entwicklung folgen.

Das Themenspektrum der Wettbewerbs-
beiträge von Verwaltungen, Vereinen, Un-
ternehmen, Beschäftigungsgesellschaften
und Bürgerinitiativen reichte unter ande-
rem von umweltfreundlichen Ver- und Ent-
sorgungslösungen für Energie und Was-
ser, regionalen Produktions- und Marke-
tingkonzepten in der Landwirtschaft über
umweltorientierten Dorftourismus, Um-
weltbildung, ökologisches Bauen und Sa-
nieren bis zu Projekten der Dorferneue-
rung und der nachhaltigen Siedlungsent-
wicklung. 

An den alljährlich durchgeführten Wettbe-
werben beteiligten sich 360 Gemeinden
und Initiativen, von denen insgesamt 24
als Preisträger ausgezeichnet wurden.
Hinzu kamen die im Jahr 2000 in einem
gesonderten Verfahren ermittelten fünf
„TAT-Orte 2000“ und drei Sonderpreisträ-
ger des gesamten TAT-Orte-Wettbewerbs.

Die besonderen Umweltleistungen aller
Preisträger sind in jährlich erschienenen
Buch- und Videodokumentationen, in Jah-
resausstellungen und in einem Internetfo-
rum dokumentiert. Weiterhin wurden für
alle Wettbewerbsteilnehmer offene Fach-
veranstaltungen zu unterschiedlichen Um-
weltthemen durchgeführt, verschiedene
Themenhefte und Arbeitshilfen erstellt und
eine Praxisbörse gestartet.

Aufbauend auf den Erfahrungen und Er-
kenntnissen des im Jahr 2000 in den neu-
en Bundesländern abgeschlossenen TAT-
Orte-Wettbewerbs wird das Projekt zu-
nächst bis Mitte 2002 zum bundesweiten
TAT-Orte.InfoNetz ausgeweitet.

Ziele
Die bereits im TAT-Orte-Wettbewerb ent-
wickelten Informationsangebote und Fo-
ren zum Erfahrungsaustausch und zur Ko-
operation für die neuen Bundesländer
werden ausgebaut und bundesweit im
Rahmen des TAT-Orte.InfoNetz zu einem
Akteursnetzwerk sowie einer qualitativ
neuen Informations- und Diskussions-
plattform für Umweltinitiativen im ländli-
chen Raum erweitert.

Die folgenden Ziele werden mit dem TAT-
Orte.InfoNetz verfolgt:

■ Transport des TAT-Orte-Gedankens,
seiner Inhalte und konkreter Projekte
aus den neuen in die alten Bundeslän-
der,

■ praxisorientierte Verknüpfung beste-
hender Erfahrungen und Projekte aus
dem TAT-Orte-Wettbewerb in den
neuen Bundesländern mit Ergebnis-
sen aus Wettbewerben und Modell-
vorhaben in den alten Bundesländern,

■ Zusammenführung von umwelt- und
nachhaltigkeitsrelevanten Informa-
tionsangeboten für den ländlichen
Raum,

■ Gewinnung von Erkenntnissen undBe-
darfsermittlung im Hinblick auf zu-
künftige Beratungs-, Förder- und Wett-
bewerbsinitiativen. 

Inhalte und Angebote 
Das Projekt TAT-Orte.InfoNetz erstreckt
sich mit zahlreichen kostenlosen Angebo-
ten auf die Bereiche „Information“ und
„Netzwerk“. Zielgruppen dieser Angebote
sind Verwaltungen, Vereine, Bürgerinitiati-
ven und Unternehmen in kleinen Gemein-
den oder Ortsteilen (maximal 10 000 Ein-
wohner) im ländlichen Raum der Bundes-
republik Deutschland.

Im Bereich „Information“ werden für einen
breiten Interessentenkreis von Akteuren in
kleinen Gemeinden im ländlichen Raum
Veranstaltungen durchgeführt und Infor-
mationsangebote entwickelt:

TAT-Orte. InfoNetz
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■ themenbezogene Regionalveranstal-
tungen,

■ umweltthematische Exkursionen,
■ ein vierteljährlich als Printmedium er-

scheinender Infobrief,
■ Informationsangebote von TAT-Orte.

InfoNetz in einem Internetforum, z.B.
Praxisbörse, Infobrief, ökologische
Projektbeispiele, Fachinformationen,
Kooperationsbörse.

Sowohl in die Veranstaltungen als auch in
den Infobrief und sonstige Informations-
angebote bringen herausragende Um-
weltinitiativen aus dem gesamten Bun-
desgebiet ihr Know-how und ihre Praxis-
erfahrungen ein, um sie so einem breiten
Adressatenkreis zugänglich zu machen.
Die Regionalveranstaltungen und Exkur-
sionen werden dezentral in verschiedenen
Orten durchgeführt.

Der Bereich „Netzwerk“ basiert auf der
formellen Gründung eines bundesweiten
Netzwerks ausgewählter Umweltakteure
im ländlichen Raum. Komplementär zu
den interessierten TAT-Orte-Teilnehmern
aus den neuen Bundesländern sind be-
sonders engagierte Verwaltungen und Ini-
tiativen im ländlichen Raum der alten Bun-
desländer angesprochen, die modellhafte
Umweltvorhaben realisiert haben oder ge-
genwärtig umsetzen. Zusätzlich zu den
allgemein zugänglichen Informations- und
Veranstaltungsangeboten bietet das TAT-
Orte.InfoNetz folgende Leistungen:

■ moderierte Ideenwerkstätten,
■ jährliche Netzwerktreffen mit fachli-

chem Rahmenprogramm,
■ Präsentation im Internetforum,
■ Textbeiträge und Präsentationen (z.B.

Projektdarstellungen) im Infobrief.

Das Netzwerk bietet seinen Mitgliedern ei-
nen organisatorischen Rahmen, innerhalb
dessen sie ihre besonderen Erfahrungen
in der Umsetzung örtlicher Umwelt- oder
Nachhaltigkeitsprojekte austauschen und
diese wiederum in die für eine breite Ziel-
gruppe entwickelten Informationsangebo-
te und Veranstaltungen einspeisen. 

Die Ideenwerkstätten bieten die Möglich-
keit, Strategien, Lösungsansätze und par-
tizipative Planungsansätze für die nach-
haltige Gemeinde zu entwickeln. Sowohl
Netzwerktreffen als auch Ideenwerkstät-
ten finden jeweils bei einem Netzwerk-Mit-
glied statt.

Ergänzend zu den Aktivitäten von TAT-Or-
te.InfoNetz innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland sollen praxisnahe Umweltin-
formationen für den ländlichen Raum in
Form von Seminaren auch in die Länder
Polen, Tschechien und Ungarn transferiert
werden. Diese Leistungen für Akteure in
Mittelosteuropa erbringt das Internationa-
le Begegnungszentrum St. Marienthal
(IBZ) mit Sitz in Ostritz (Sachsen) im Auf-
trag des Deutschen Instituts für Urbanis-
tik.

Weitere Informationen:

Deutsches Institut für 
Urbanistik
Arbeitsbereich Umwelt
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Telefon: 030/39 001-261 oder
-264 (Sekretariate)
Telefax: 030/39 001-241
E-Mail: tatorte@difu.de
Internet:
http://www.difu.de/tatorte

Dr.-Ing. Annett Fischer 
(Ansprechpartnerin für 
Veranstaltungen)
Telefon: 030/39 001-110
E-Mail: fischer@difu.de

Dipl.-Ing. agr. Thomas Preuß
(Ansprechpartner für 
Netzwerkbetreuung, 
Internet, Ausstellung)
Telefon: 030/39 001-265
E-Mail: preuss@difu.de

Dipl.-Ing. Cornelia Rösler
(Projektleiterin, 
Ansprechpartnerin für 
TAT-Orte.Infobrief) 
Telefon: 02 21/3771-147
E-Mail: roesler@difu.de

Kommunale Wirtschaftsförderung im
Umbruch
Seminarthema „Kommunale Wirtschafts-
förderung im Umbruch“, Berlin, 2.–4.4.01,
80 S., Heft 4/01.

Kommunales Haushalts- und Rech-
nungswesen
Seminarthema„Neues kommunales Rech-
nungswesen, Entwicklungslinien und Fra-
gen der Umsetzung“, Berlin, 26.–28.3.01,
60 S., Heft 3/01.

Zuwanderungs- und Integrationspolitik
Seminarthema „Zuwanderungs- und Inte-
grationspolitik in Bund, Ländern und Ge-
meinden“, Berlin, 12.–14.3.01, 101 S., Heft
2/01.

Kommunale Schulpolitik
Seminarthema „Kommunale Schulpolitik

unter veränderten Rahmenbedingungen“,
Berlin, 12.–14.2.01, 56 S., Heft 1/01.

Noch lieferbar:

Sicherheitspolitik – Kriminalprävention –
Jugenddelinquenz, Heft 10/00.

Kommunales Finanzmanagement, Heft
9/00.

Urban Entertainment Centers, Heft 8/00.

Regionalparks, Heft 7/00.

Zukunft des öffentlichen Personennahver-
kehrs, Heft 6/00.

Kommune in der Informationsgesellschaft,
Heft 5/00.

Seminarbegleitende 
Bibliographien

Weitere Informationen:

Dipl.-Ing. 
Heidrun Kunert-Schroth
Telefon: 030/39001-297
E-Mail: kunert-schroth@difu.de

Die Bibliographien kosten 
15,– DM pro Stück und können
sscchhrriiffttlliicchh per Post, Fax oder 
E-Mail bestellt werden:

E-Mail: vertrieb@difu.de
Telefax: 030/39001-275
Anschrift: Difu, Postfach
120321, 10593 Berlin
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Dienststelle/Institution:
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Datum/Unterschrift/Stempel:

❒ Bitte senden Sie
mir ein Verzeichnis
aller lieferbaren 
Difu-Publikationen
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Schriften des
Deutschen Instituts für Urbanistik
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Telefon: 0711/7863-280,Telefax: 0711/7863-430

__Expl. Stadt & Region – Kooperation oder Koordination?
Ein internationaler Vergleich
Hrsg. von Werner Heinz
2000. 568 S., Abb., Tab., Übersichten, DM 73,35
ISBN 3-17-016621-2

__Expl. Zukunft der Arbeit in der Stadt
Von Dietrich Henckel, Matthias Eberling 
und Busso Grabow
1999. 416 S., 37 Abb., 20 Tab., 14 Übersichten,
2 Karten, DM 68,25
ISBN 3-17-016363-9

Difu-Beiträge zur Stadtforschung
__Expl. Straßennutzung und Stellplatzpflicht

Zur Entwicklung öffentlicher Räume 
mit vielfältigen Nutzungschancen
Von Michael Lehmbrock
2000. Bd. 32. 168 S., DM 45,–
ISBN 3-88118-304-3

__Expl. Städtebauliche Verträge – ein Handbuch 
Zweite, grundlegend überarbeitete und 
erweiterte Auflage
Von Arno Bunzel, Diana Coulmas und 
Gerd Schmidt-Eichstaedt
1999. Bd. 31. 328 S., 38 Regelungsbeispiele, 
6 Übersichten, Sachregister, DM 62,– 
ISBN 3-88118-292-6

Materialien
__Expl. Planspiel zur Durchführung der UVP 

in der Bauleitplanung
Stellungnahme der Planspielerinnen und Planspieler
zum Gesetzentwurf
Hrsg. von Arno Bunzel
Bd. 2/2001. 210 S., Schutzgebühr DM 35,–
ISBN 3-88118-310-8

__Expl. Probleme der Stadtentwicklung und 
Kommunalpolitik 2000
Bearb. von Michael Bretschneider
Bd. 1/2001. 116 S., Schutzgebühr DM 35,–
ISBN 3-88118-305-1

__Expl. Information, Kommunikation und Multimedia
in den Städten
Teil II: Handlungsfelder Wirtschaft/Arbeit und 
Infrastruktur
Von Busso Grabow
Bd. 6/2000, 100 S., Schutzgebühr DM 30,–
ISBN 3-88118-990-4

__Expl. Telematikgestützte regionale Netzwerke
Von Steffi Bütow, Henning Marten und Britta Oertel
Bd. 5/2000. 84 S., Schutzgebühr DM 30,–
ISBN 3-88118-302-7

__Expl. Die örtliche Landschaftsplanung als Instrument 
einer nachhaltigen kommunalen Entwicklung
Von Luise Preisler-Holl (mit einem Beitrag von
Cornelia Rösler und Thomas Preuß)
Bd. 4/2000. 146 S., 23 Abb., 4 Tab., 5 Übers.,
Schutzgebühr DM 35,–
ISBN 3-88118-301-9

Arbeitshilfen
__Expl. Budgetierung in der Stadtverwaltung

Von Birgit Frischmuth u.a.
2001. 366 S., 104 Abb., 9 Tab., 3 Übers.,
Schutzgebühr DM 59,–
ISBN 3-88118-308-6

__Expl. Die Satzungen nach dem Baugesetzbuch
Von Anton Strunz und Marie-Luis Wallraven-Lindl 
2000. 166 S., mit Beispielen und Literatur,
Schutzgebühr DM 50,–
ISBN 3-88118-303-5

__Expl. Bauleitplanung und Flächenmanagement 
bei Eingriffen in Natur und Landschaft
Von Arno Bunzel
1999. 209 S., mit Tipps, Beispielen und
Hinweisen zu Urteilen sowie Literatur,
Schutzgebühr DM 55,– 
ISBN 3-88118-279-9

Umweltberatung für Kommunen
__Expl. Energie sparen – Kosten reduzieren

Fachkongress-Dokumentation
Hrsg. von Annett Fischer
2001. 162 S., Schutzgebühr DM 40,–
ISBN 3-88118-309-4

__Expl. Kommunale Umweltberichte
Hrsg. vom Deutschen Institut für Urbanistik
(Projektleitung Cornelia Rösler) 
1999. 876 S., inkl. CD-ROM, Schutzgebühr DM 78,–
(DM 58,– NBL)
ISBN 3-88118-283-7

Aktuelle Information

__Expl. Wanderungsprozesse – Herausforderungen für 
die Wohnungswirtschaft und die Städte
Von Heinrich Mäding
2000. 24 S., 10 Abb., 5 Tab., 3 farb. Karten, 
Schutzgebühr DM 15,–
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